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Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und erklärt den Antrag für er-

ledigt. 
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Problembeschreibung / Begründung: 

 

 

1. Sachverhalt 

 

2. Lösung 

 

3. Alternative 

 

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 

 

 

Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

 

 

Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen im Ministerium für Soziales, 

Arbeit, Gesundheit und Demografie wird mit Unterstützung des Büros des Landes-

wahlleiters eine Broschüre erstellen, die es ermöglicht, Menschen mit Behinderungen 

einfacher über das Wahlrecht und die Durchführung der Wahlhandlung zu informie-

ren. 

 

Von dieser Broschüre sollen dann alle Kommunen in Rheinland-Pfalz partizipieren 

können. 

 

Nach Konsultation der Behindertenbeauftragten der Stadt Mainz empfiehlt die Ver-

waltung, diese Broschüre den entsprechenden Verbänden und Einrichtungen zur 

Verfügung zu stellen. Die Erstellung einer eigenen Broschüre durch die Stadt Mainz ist 

nicht empfehlenswert. 

 

In Zusammenarbeit mit der Behindertenbeauftragten wird das Faltblatt, das die Stadt 

Mainz zu Kommunalwahlen immer verschickt, überarbeitet. Einzelheiten werden zu 

gegebener Zeit zwischen ihr und dem Wahlbüro besprochen. 
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